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Einbringer 

66.1 Tiefbau- und Grünflächenamt/Abteilung Planung/Neubau/Ausbau/Erschließung 
Verkehrs- und Grünanlagen   

 
Gremium Sitzungsdatum Ergebnis 

 

Ortsteilvertretung Innenstadt 
(OTV In) 

16.10.2024 ungeändert abgestimmt 
 

Ausschuss für Finanzen, 
Liegenschaften und Beteiligungen 

(FA) 
28.10.2024 nicht behandelt 

 

Ausschuss für Bauwesen, 
Klimaschutz, Umwelt, Mobilität 

und Nachhaltigkeit (BuK) 
29.10.2024 ungeändert abgestimmt 

 

Hauptausschuss (HA) 04.11.2024 ungeändert beschlossen 
 

 

Umgestaltung Klaus-Groth-Straße, 

Grundsatzbeschluss 

 
Beschluss: 
 
Der Hauptausschuss der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt: 
 

1. Die Planung für die Umgestaltung der Klaus-Groth-Straße wird fortgesetzt und die 
Bauleistungen werden im Rahmen genehmigter Haushaltsmittel entsprechend den 
vergaberechtlichen Vorschriften ausgeschrieben und vergeben. 
 

2. Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. 
 
Ergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

einstimmig 0 0 
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Dr. Stefan Fassbinder 
Der Oberbürgermeister 



             
                    

Universitäts- und Hansestadt Greifswald
Ausbau Klaus-Groth-Straße

Tiefbau- und Grünflächenamt
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1. Darstellung des Vorhabens
• Länge ca. 365 m

• verfügbare Breite: 

• ca. 5 m auf dem Teilbereich 1 (Stat. 0+000 bis 0+100) 

• 7,50 m auf dem Teilbereich 2 (Stat. 0+100 bis 0+365)

• beidseitige Wohnbebauung

• derzeit Tempo-30-Zone, zukünftig verkehrsberuhigter Bereich

• Zwangspunkte: diverse Einmündungen und Zufahrten

Luftbild der geplanten Baumaßnahme

Klaus-Groth-Straße in Richtung L261/

Chausseestraße

Klaus-Groth-Straße in Richtung Heinrich-

Heine-Straße



Baugrundgutachten (URST GmbH Greifswald)
• Auffüllungen (einschl. Straßendecke) zw. 0,40 m und 1,50 m

• Teilweise Schottertragschicht vorhanden, Stärken 0,15 m bis 0,90 m, sonst 

Sande, dünne Ascheschicht (KGS 7)

• Teilweise gespannte Grundwasserverhältnisse, westliche bis nordwestliche 

Grundwasserfließrichtung zum Brandteichgraben

• Frostsicherer Oberbau von mind. 55cm, Planum nachverdichten, bei nicht 

erreichen des Verformungsmodul Bodenaustausch

• Boden besteht aus F1 bis F3-Böden

• vorh. Befestigung (Beton, Asphalt) wurden beprobt -> keine Auffälligkeiten



2. Festlegungen gemäß Richtlinien und Vorgaben
• Einstufung nach RASt 06 – innerörtliche Anliegerstraße / Wohnstraße

• Straßenkategorie – ES V

• Kein ÖPNV, geringer Lkw-Verkehr (Ver- und Entsorgung)

• Verkehrsstärke < 400 Kfz/h

• Besondere Nutzungsansprüche: Aufenthalt, Parken

• Belastungsklasse:

• Stat. 0+000 bis 0+100: Bk 1,0

• Stat. 0+100 bis 0+365: Bk 0,3

Belastungsklassen nach der RASt 

(RStO 12, Tabelle 2)

Geltungsbereich der RASt für die Straßenkategorie der RIN,

Rot umrandet – Einordnung der Klaus-Groth-Straße



• Fahrbahnbreite unter Zugrundelegung der Bewegungsspielräume der RASt 06

• Begegnung Pkw/Pkw bzw. Lkw/Pkw (bereichsweise) ermöglichen

• 0+000 bis 0+100 Begegnung Lkw/Pkw maßgebend, befestigte Breite 5,55 m zzgl. Bankette

• 0+100 bis 0+365 Begegnung Lkw/Pkw & Pkw/Pkw bereichsweise, befestigte Breite 6,50 m zzgl. Bankette

• Längsparkstände herstellen, seitlich versetzt zur Geschwindigkeitsdämpfung

• Parkstandtiefe 2,50 m, Parkstandlänge 6,70 m gemäß EAR 05



3. Straßenaufbau

Auszug aus Straßenquerschnitt 1 der Entwurfs- und Genehmigungsplanung

• Teilbereich 1: 0+000 bis 0+100

• Mischverkehrsfläche 5,55 m breit



Auszug aus Straßenquerschnitt 2 der Entwurfs- und Genehmigungsplanung

• Teilbereich 2: 0+100 bis 0+365

• Mischverkehrsfläche 6,50 m breit, abschnittsweise Parken 2,50 m breit



4. Bepflanzung / Ausstattung

• Baumpflanzung am Baubeginn

• Ab Stat. 0+100 keine Baumpflanzung möglich (vorh. Leitungsbestandes),

 daher Anpflanzungen nur mit Büschen

Auszug aus Lageplan der Entwurfs- und Genehmigungsplanung

Bepflanzung



• Erneuerung der öffentlichen Straßenbeleuchtung

• Leuchtenbau Pasewalk GmbH 

 – Lichtpunkthöhe 4,5 / 5 m

Beleuchtung

SIGMA EVO 600 FS PRO



• Verkehrsberuhigter Bereich ab Baubeginn für 

gesamte Klaus-Groth-Straße in Abstimmung mit 

der Verkehrsbehörde

Beschilderung



• Aufstellen von 2 Bänken zur Förderung des Aufenthalts im verkehrsberuhigten Bereich

Ausstattung



• Geschwindigkeitsreduzierung (Teilbereich 1 – 0+000 bis 0+100)

• Teilbereich 2 – 0+100 bis 0+365 versetzt angeordnete Parkstände

Teilaufpflasterung

5. Unterstützende verkehrsberuhigende Maßnahmen



• Geschwindigkeitsreduzierung (Teilbereich 2 – 0+100 bis 0+365)

• Insgesamt 10 Parkstände (abwechselnd nördl. & südl. Fahrbahnrand)

Parkstände einschließlich Bepflanzung



6. Entwässerung
• vorh. Kanal DN 200 dient ausschließlich der Grundstücksentwässerung

• Zukünftig zu berücksichtigen: Grundstücksentwässerung und befestigte Flächen der Straße

• Entwässerungsleitungen für Straße werden neu hergestellt (evtl. vorh. Kanal aufnehmen und HA umbinden)

• Vorflut bildet Graben 24 rd. 150 m westlich der Klaus-Groth-Straße

Auszug aus Lageplan 

der Entwurfs- und 

Genehmigungsplanung



7. Arbeiten durch Ver- und Entsorgungsunternehmen

Auszug aus 

Koordinierten

Leitungsplan der 

Entwurfs- und 

Genehmigungs-

planung

• GAS: ggf. Hauseinführungen erneuern

• TRINKWASSER: Versorgungsleitung DN 100 AZ erneuern, ggf. HA sanieren

Vorh. Hauptwasserleitung (d450 PE-HD, bereits stillgelegt) demontieren

• STROM: südliche Straßenseite Ortsnetzkabel NA2XY-J 4x150 verlegen, 9 St. HA übernehmen

• SCHMUTZ- UND REGENWASSER: ggf. Maßnahmen erforderlich



8. Baukosten und Bauzeit
• Kostenberechnung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung von 1.120.000 € brutto ohne 

Leistungen der Stadtwerke (Stand: 08/2024)

• Bauzeit beträgt rd. 1 Jahr

• Voraussetzung für die Durchführung ist die Bestätigung im Haushaltsplan (2025/2026)

• Baubeginn aufgrund Verkehrsführung und Erreichbarkeit der Grundstücke für Eigentümer, 

Rettungsdienst und sonstige Dienstleister erst nach Beendigung der Baumaßnahme in der 

Heinrich-Heine-Straße möglich



Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit


	Beschluss
	Anlage  1 24-09-24_10670_Präsentation Klaus-Groth-Straße

